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Antragsteller*in: Ruth Birkle, KV Karlsuhe-Land

Änderungsantrag zu RW-01

Von Zeile 39 bis 42:
1. Bündnisgrüne Politik ist Menschenrechtspolitik. Für bündnisgrüne Religionspolitik ist deshalb die
Orientierung am Menschenrecht der GlaubensGedanken-, Gewissens- und Weltanschauungsfreiheit 
Religionsfreiheit.maßgeblich. Sie muss in all ihren drei Dimensionen gesichert werden. Grundlegend ist
zunächst die individuelle Religionsfreiheit. Sie ist Freiheit zum Glauben, 

Begründung

Es gibt in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte kein "Menschenrecht der Glaubens-,
Gewissens- und Weltanschauungsfreiheit", sondern in Art. 18 ein "Menschenrecht der Gedanken-,
Gewissens- und Religionsfreiheit". Der Begriff "Weltanschauung" ist ein typisch deutsches Phänomen,
das im Englischen so keine Entsprechung hat.

Weitere Antragsteller*innen
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